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Nach § 38 EStG ermäßigt sich der Steuersatz für Ein-
künfte eines Erfinders aus der Verwertung pa tent -
rechtlich geschützter Erfindungen auf die Hälfte des 
auf das gesamte Einkommen entfallenden Durch-
schnittssteuersatzes (Hälftesteuersatz). Des Weite-
ren sieht § 37 Abs 2 Z 1 EStG vor, dass Ver äuße -
rungsgewinne iSd § 24 EStG (aus der Ver äußerung 
von Betrieben, Teilbetrieben, Mitunternehmerantei-
len) auf drei Jahre verteilt werden können, wenn seit 
der Eröffnung oder dem letzten entgeltlichen 
Erwerbsvorgang sieben Jahre verstrichen sind. In 
einem kürzlich ergangenen Er kenntnis des Bundesfi-
nanzgerichts (BFG) (24.03.2021, RV/7102233/2011) 
war die Frage zu klären, ob beide steuerlichen Be -
günstigungen kumulativ angewendet werden kön-
nen.  

1. Einleitung

§ 37 Abs 1 iVm 38 EStG („Verwertung von Patentrech-
ten“) sieht eine Tarifbegünstigung (auf die Hälfte des
Durchschnittssteuersatzes) für die Verwertung patent-
rechtlich geschützter Erfindungen vor. § 38 EStG ist ein
höchstpersönliches Recht des Erfinders (= Urheber der
Erfindung).1) Unmaßgeblich ist, ob der Erfinder auch
Patentinhaber ist2), wenngleich nach § 4 Abs 1 PatG nur
der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger Anspruch
auf Erteilung eines Patents hat.3) Für die Anwendbarkeit
des Hälftesteuersatzes normiert § 38 Abs 2 EStG noch
ein zeitliches und örtliches Element, wonach „der patent-
rechtliche Schutz für jenen Zeitraum gegeben sein muss,
für den Lizenzzahlungen erfolgen oder in dem die Erfin-
dung veräußert wird. Außerdem muss die Erfindung in
jenem Gebiet patentrechtlich geschützt sein, in dem sie im
Sinne des Abs. 1 verwertet wird; erfolgt diese Verwertung
im Ausland, so genügt es, wenn die Erfindung in Öster-
reich patentrechtlich geschützt ist.“ Nach Absatz 3 steht
der ermäßigte Steuersatz nur für Veranlagungszeiträume 
zu, für die der Patentschutz nach Absatz 2 aufrecht ist.

Unter § 38 EStG fallen nur Einkünfte aus der 
Verwertung von Erfindungen, die nach patentrechtli-
chen Bestimmungen geschützt sind (Patente iSd Patent-
rechtes)4), unabhängig von der Einkunftsart. Zur Ausle-

gung des Begriffs der „Erfindung“ wird auf § 1 PatG 
zurückgegriffen. Gemäß § 1 Abs 1 PatG sind patent-
rechtlich schutzfähige Erfindungen jene, die neu sind, 
sich für Fachkräfte nicht aus dem Stand der Technik 
ergeben und gewerblich anwendbar sind.5) Unter „Ver-
wertung“ der Erfindung ist sowohl die Überlassung von 
Erfindungen (§ 35 PatG) zur Benützung durch dritte Per-
sonen (zB Vergabe von Lizenzen) als auch die Veräuße-
rung von Erfindungen (§ 33 Abs 2 PatG) zu verstehen.6) 
Die Einkünfte müssen aus der Verwertung der Erfin-
dung durch „andere“, dh vom Erfinder verschiedene 
Personen, stammen. Die Verwertung durch den Erfinder 
selbst (zB in seinem eigenen Betrieb) ist hingegen nicht 
begünstigt. Aufgrund des Trennungsprinzips ist als eine 
„andere Person“ aber auch eine Kapitalgesellschaft 
anzusehen, an welcher der Erfinder beteiligt ist.7) 

Neben dem grundsätzlichen Erfordernis einer 
patentrechtlich geschützten Erfindung ist für die Anwen-
dung des Hälftesteuersatzes Voraussetzung, dass der 
Patentschutz für jenen Zeitraum aufrecht ist, für den 
Lizenzzahlungen geleistet werden oder in dem das 
Patent veräußert wird (§ 38 Abs 2 EStG).8) Unabhängig 
vom Zufließen der Einkünfte (bei Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnung) muss der Patentschutz also für den Zeit-
raum bestehen, für welchen entsprechende Zahlungen 
geleistet werden. Ein Nachweis des Patentschutzes ist 
(erst) über Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen 
(§ 38 Abs 3 EStG).

Einkünfte aus der Verwertung der Erfindung 
sind nur insoweit begünstigt, als am jeweiligen Ort der 
Verwertung9) ein (aufrechter) patentrechtlicher Schutz 

1) Vom Gesamtrechtsnachfolger (zB Erben) kann die Begünsti-
gung nicht in Anspruch genommen werden (VwGH 01.10.2008, 
2006/13/0123).

2) EStR 2000, Rz 7344.
3) Jakom/Kanduth-Kristen, EStG14 (2021) § 38 Rz 1.
4) Eine Erfindung, die nach anderen Gesetzen, zB iSd Gebrauchs-

mustergesetzes, geschützt ist, stellt keine patentrechtlich
geschützte Erfindung dar. Siehe EStR 2000, Rz 7343 mit Ver-
weis auf VwGH 22.04.2009, 2007/15/0017; Kampitsch/Petritz in

Hofstätter/Reichel, EStG (68. Lfg 2019) § 38 Tz 9. Kritisch Stein-
wender, Steuerliche Begünstigung aus der Verwertung von 
Erfindungen nach dem Gebrauchsmustergesetz, SWK 1997,   
S 361.

5) Vgl Quantschnigg/Schuch, Einkommensteuer-Handbuch (1993)
§ 38 Tz 1.1; Jakom/Kanduth-Kristen, EStG14 § 38 Rz 6. 

6) EStR 2000, Rz 7347; Kampitsch/Petritz in Hofstätter/Reichel,
EStG (68. Lfg 2019) § 38 Tz 4; Fuchs in D/K/M/Z, EStG (21.
Lfg 2020) § 38 Tz 19.

7) Fuchs in D/K/M/Z, EStG (21. Lfg 2020) § 38 Tz 22.
8) Siehe zB UFS 11.04.2012, RV/3815-W/10.
9) Zum Ort der Verwertung vgl VwGH 18.10.2018, Ro

2017/15/0023. Siehe dazu auch Kampitsch/Reinold, Hälftesteu-
ersatz für Einkünfte aus patentrechtlich geschützten Erfindun-
gen, MR 2019, 47 ff. 
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